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Sachverhalt
  

Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz hat in ihrer Sitzung am 26. April 2022 dem eingebrachten Antrag 
Nr. A/248/2022 zugestimmt. Danach sind durch die Stadt Sassnitz die Voraussetzungen zu schaffen, 
damit der Landkreis Vorpommern-Rügen das Wohnheim der Berufsschule in Sassnitz umbauen und für 
die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen kann.

Zur Umsetzung dieses Beschlusses ist durch die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz die von ihr erlassene 
Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ aufzuheben.

Die Aufhebung erfolgt durch Erlass einer entsprechenden Aufhebungssatzung. Hierzu wird der anliegende 
Entwurf einer Aufhebungssatzung der Stadt Sassnitz zur Veränderungssperre für den Geltungsbereich 
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“, der im Norden durch die 
städtische Grünfläche zwischen der Litauischen Straße und dem Berufsschulinternat, im Nordosten durch 
die Berufsschule Sassnitz in der Straße der Jugend 7, im Südosten durch den ehemaligen Schlosspark 
Dwasieden sowie im Westen durch den Sportplatz Dwasieden in der Straße der Jugend 8 begrenzt wird 
und die Flurstücke 92/7, 92/13 und 92/21 (Teilfläche) der Flur 5 in der Gemarkung Lancken umfasst, 
beschlossen. Die beschlossene Satzung ist durch den Bürgermeister ortsüblich bekanntzumachen.

Alternative
  

Keine



Finanzielle Auswirkungen
☐ Einnahmen                                               ☐  Mittel stehen zur Verfügung 

X Keine haushaltsmäßige Berührung          ☐  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

Bemerkungen:
 
Finanzielle 
Auswirkungen:

 ☐ keine haushaltsmäßige 
   Berührung

Gesamtkosten:  TEUR
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:

Haushaltsstelle:
 

TEUR
 

Zusätzliche Einnahmen aus 
Zuweisungen:

Haushaltsstelle:
 

TEUR

Über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung Haushaltsstelle: TEUR

Haushaltsjahr: TEUR
Haushaltsjahr: TEUR
Haushaltsjahr: TEUR

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr: TEUR
Bemerkungen:  

 

 
Beschlussvorschlag
  

Die Stadt Sassnitz erlässt eine Aufhebungssatzung zur Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“, der im Norden durch die 
städtische Grünfläche zwischen der Litauischen Straße und dem Berufsschulinternat, im Nordosten durch 
die Berufsschule Sassnitz in der Straße der Jugend 7, im Südosten durch den ehemaligen Schlosspark 
Dwasieden sowie im Westen durch den Sportplatz Dwasieden in der Straße der Jugend 8 begrenzt wird 
und die Flurstücke 92/7, 92/13 und 92/21 (Teilfläche) der Flur 5 in der Gemarkung Lancken umfasst, mit 
dem in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage wiedergegebenen Inhalt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die beschlossene Satzung ortsüblich bekanntzumachen.

 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit:
Bekanntmachung der Aufhebungssatzung

Anlage/n
1 Aufhebungssatzung (öffentlich)



A U F H E B U N G S S A T Z U N G 
 

der Stadt Sassnitz zur Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz 

 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz hat aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674), in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), in ihrer Sitzung am 28. Juni 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Aufhebung der Veränderungssperre 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz beschloss in ihrer Sitzung am 30. November 2021 die Satzung 
der Stadt Sassnitz über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz. Die Satzung über die 
Veränderungssperre ist am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung vom 10. Januar 2022 in Kraft 
getreten. 
 

Die Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz wird hiermit aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebungssatzung erstreckt sich auf den im anliegenden Lageplan 
ausgewiesenen gesamten Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 52 
„Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz, der im Norden durch die städtische Grünfläche zwischen 
der Litauischen Straße und dem Berufsschulinternat, im Nordosten durch die Berufsschule Sassnitz in 
der Straße der Jugend 7, im Südosten durch den ehemaligen Schlosspark Dwasieden sowie im Westen 
durch den Sportplatz Dwasieden in der Straße der Jugend 8 begrenzt wird. Der im vorstehenden Satz 
genannte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebungssatzung umfasst die Flurstücke 92/7, 92/13 und 92/21 
(Teilfläche) der Flur 5 in der Gemarkung Lancken. 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann 
nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
(§ 5 Abs. 5 Satz 1 KV M-V). Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß 
ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird (§ 5 Abs. 5 Satz 2 KV M-V). Eine Verletzung von 



Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets 
geltend gemacht werden (§ 5 Abs. 5 Satz 3 KV M-V). 
 
Sassnitz, den …………… 
 
 
 
F. Kracht 
Bürgermeister 
  



A N L A G E 
 

zur 
 

Aufhebungssatzung der Stadt Sassnitz zur Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz 

 
 
Lageplan 
 

 
Kartengrundlage: Geodatenportal des Landkreises Vorpommern-Rügen 

 

Räumlicher Geltungsbereich der Aufhebungssatzung der Stadt Sassnitz zur 

Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplans Nr. 52 „Wohnheim Dwasieden“ der Stadt Sassnitz 
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